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Dr. Arnd Rüter 
Haydnstraße 5 
85591 Vaterstetten 
[IG_K-KK_23142] 
 

 
Einschreiben Übergabe 
 
Vorstände der AOK Bayern 
- persönlich - 
Dr. Irmgard Stippler  
Stephan Abele 
Carl-Wery-Straße 28 
81739 München 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
         Vaterstetten, 16.12.2023 

 
Betreff:     V373722832 

Erstattung von Zuzahlungen über der Belastungsgrenze nach § 62 Abs. 1 SGB V 
   für die Jahre 2015 bis 2019 
Klage beim Sozialgericht München (13.11.2020 – 20.09.2022) 
Berufung beim Bayerischen Landessozialgericht (04.08.2022 – aktuell) 
Ihre „Nachricht“ vom 08.09.2023 auf meinem Konto          ([IG_K-KK_23142] ANL3) 

 
 
 
Sehr geehrte Vorstände der AOK Bayern, 
 
der Antrag auf Erstattung von Zuzahlungen für meine Frau und mich (beide chronisch krank) für die Jahre 
2015 bis 2019 hatte zur Folge, dass die AOK wegen angeblicher Verjährung 2015 (geschlussfolgert aus 
eigener Unordnung bei der Dokumenten-Ablage) mich in den Jahren 2016 bis 2019 um jeweils 101,73 
EUR also insgesamt um 406,92 EUR betrogen hat (Ausschnitt aus ANL1): 
 

Allen Ihren 4 Jahresberechnungen ist gemeinsam, dass Sie darin einen Versorgungsbezug von 
10.173,00 EUR über 10 Jahre, also pro Jahr 1.017,30 EUR, als „Einkommen Ehemann“ 
verrechnen. Ein solches Einkommen gibt es nicht. Daraus folgt, dass die persönliche 
Belastungsgrenze pro Jahr um 101,73 EUR zu hoch angesetzt ist; Sie haben mich also um 
406,92 EUR betrogen. 

 
Da die Mitglieder der AOK-Widerspruchsausschüsse grundsätzlich taub gegenüber jedweder 
Argumentation sind, habe ich Klage beim Sozialgericht München erhoben (Ausschnitt aus ANL1): 
 

wegen: 
bewusst unwahrer Behauptung der Kläger würde eine Rente aus betrieblicher 
Altersversorgung erhalten bzw. eine Kapitalleistung aus betrieblicher Altersversorgung 
erhalten haben. 
Die Beklagte nutzt die bewusst unwahre Behauptung in betrügerischer Weise, um in fünf 
Bescheiden für die Jahre 2015 bis 2019 über die Erstattung von Zuzahlungen entsprechend § 
62 (1) SGB V die Erstattungsbeträge gesetzeswidrig zu verringern. 
Da die Beklagte bis heute den Beweis ihrer Behauptung nicht erbracht hat und auch nicht 
erbringen kann, begehrt der Kläger die Korrektur der Verwaltungsakte und die Erstellung von 
Bescheiden auf gesetzeskonformer Basis (§ 43, SGB X, § 55 Abs. 2 SGG) 

 



  Seite 2   
  

Ich hatte nicht nur in der Begründung des Widerspruchs beim Widerspruchsausschuss, sondern auch in 
einem Beweisantrag und einer Erklärung, die ich in der mündlichen Verhandlung abzugeben beabsichtigte 
(ANL2) immer wieder darauf hingewiesen und dieses gerichtsfest nachgewiesen, dass die AOK Bayern 
keinerlei gesetzliche Berechtigung zur Verbeitragung der Sparerlöse aus meinen 3 
Kapitallebensversicherungen hatte und hat, woraus sich u.a. ergibt, dass sämtliche juristisch 
Verantwortlichen der AOK Bayern, allen voran Sie als Vorstände, sich wegen Betrug im besonders 
schweren Fall (§ 263 StGB) strafbar gemacht haben. 
 
Nicht zuletzt wegen der klaren Gesetzeslage verweigerte die Richterin Wagner-Kürn des SG München 
rechtsbeugend (§ 339 StGB) eine von mir geforderte mündliche Verhandlung. Das änderte aber nichts 
daran, dass sie ihre sogenannte „Recht“sprechung in diesem Verfahren nur mit 

• (294x) § 339 RechtsbeugungStGB  i.V.m. § 12 StGB Verbrechen 
• (1x)     § 81 Hochverrat gegen den Bund StGB 
• (12x)   § 27 Beihilfe StGB und § 257 Begünstigung StGB  

  von Betrug im besonders schweren Fall, Nötigung und Erpressung 
• (5x)     § 27 Beihilfe StGB und § 257 Begünstigung StGB 

  von Amtsanmaßung 
• (1x)     § 186 Üble Nachrede StGB 
• (72x)   Verfassungsbrüchen von Artikel 20 (3), 97 (1) 

„abschließen“ konnte ([IG_K-SG_23500] bis [IG_K-SG_23533]). Besonders behilflich waren ihr dabei Ihr 
Lutz Kaiser (Bereichsleiter Privatkunden) und Ihre Sekretärin in der AOK Widerspruchsstelle Eva Kirner, 
die mit ihrer weltweiten Neuheit einer „nichtarithmetischen Division“ durch 10 die Fachwelt in Erstaunen 
versetzen wird. 
 
In der Berufung gelang es den 5 Richtern Dr. Harald Hesral (Vors.), Fr. Kunz, Fr. Dr. Reich-Malter, Hr. 
Türk-Berkhan, Hr. Liegl nicht, die mündliche Verhandlung zu verweigern. Das sogenannte Verfahren 
wurde von diesen Richtern mit 

• (22x)    § 81 Hochverrat gegen den Bund StGB 
• (598x)  § 339 Rechtsbeugung StGB  i.V.m. § 12 StGB Verbrechen 
• (42x) § 240 Nötigung im besonders schweren Fall StGB und  

 § 253 Erpressung im besonders schweren Fall StGB 
   i.V.m. § 339 Rechtsbeugung StGB i.V.m. § 12 StGB Verbrechen 

• (1x) § 240 Nötigung im besonders schweren Fall StGB 
• (7x) § 240 Nötigung im besonders schweren Fall StGB und  

 § 253 Erpressung im besonders schweren Fall StGB 
• § 27 Beihilfe StGB 

(92x)  zum Betrug i.b.s.F. der AOK Bayern 
(5x)    zu den Straftaten der Richterin Wagner-Kürn 
(5x)    zu den Straftaten der Richter Dürschke, Hentrich, Reich-Malter, Schärtl, Grundler  

• Verfassungsbrüche 
(201x) Artikel 20 (3), 97 (1), (22x) Artikel 101 (1), (10x) Artikel 103 (1) 

• (23x) Europäische Konvention f. Menschenrechte und zum Schutz der Grundrechte (EKMR): 
Artikel 6 (1) 

„abgeschlossen“ ([IG_K-LG_23122], [IG_K-LG_23147 bis [IG_K-LG_23150]). 
 
Als „abgeschlossen“ werden dieses Verfahren und die entsprechende Berufung allerdings nur von diesen 
Richtern bezeichnet. Es beginnt sich in der Rechtsprechung von gesetzeskonform rechtsprechenden 
Richtern die Erkenntnis durchzusetzen, dass nicht jede kriminelle Orgie ein „unanfechtbares Urteil“ 
erzeugt. 
 
Offensichtlich haben Sie und Ihre Mittäter, die Justiziare in Ihrer Rechtsabteilung der AOK-Zentrale das 
Kap. I.C.3 der Tatsachenfeststellung zu den Gesetzesbrüchen in der Berufung ([IG_K-LG_23150]) gelesen  
 

Oberlandesgericht Köln (02.08.2002, 2. Strafsenat). Ss 290/02 (B) – 139 B – 
(https://openjur.de/u/94307.html) 
•  „Tenor: Es wird festgestellt, dass das angefochtene Urteil unwirksam ist. 
 Die Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft ist damit gegenstandslos.“ (Rn1, Rn2) 
•  „Das Urteil ist aber deshalb unwirksam, weil seine Fehlerhaftigkeit so evident dem Geist 

der Strafprozessordnung und wesentlichen Prinzipien der rechtsstaatlichen Ordnung 
widerspricht, dass es unerträglich erscheint, es als verbindlich hinzunehmen.“ (Rn13) 

•  „Die Rechtsprechung hält nichtige Entscheidungen grundsätzlich für möglich. Sie stellt 
ähnlich wie die Befürworter in der Literatur darauf ab, dass es für die Rechtsgemeinschaft 

https://openjur.de/u/94307.html
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wegen des Ausmaßes und des Gewichts der Fehlerhaftigkeit geradezu unerträglich wäre, 
eine Entscheidung als verbindlich hinzunehmen, wenn sie dem Geist der 
Strafprozessordnung und wesentlichen Prinzipien der rechtsstaatlichen Ordnung 
widerspreche. [...]“ (Rn19) 

•  „Ein zur Nichtigkeit führender Verstoß ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die 
Aufrechterhaltung des Urteils der Autorität des Rechts und der Rechtspflege mehr 
Abbruch täte als die Anerkennung der Nichtigkeit. [...]“ (Rn22) 

 
und möglicherweise haben Sie und Ihre in der mündlichen Verhandlung anwesende Justiziarin Kathrin 
Matybe auch die Versuche der 5 Richter des Bayer. LSG verfolgt, per Nötigung und Erpressung auf dem 
Weg der Willkürjustiz eine Zahlung über 900 EUR zu erzwingen, weil ich mich nicht zum Zurückziehen der 
Berufungen habe erpressen lassen. Vielleicht ist Ihr letzter Stand, dass die Vorstände der Kreissparkasse 
München-Starnberg-Ebersberg beim Diebstahl im besonders schweren Fall Mittäter waren und das Geld 
von meinem Konto gestohlen haben. Was Sie aber sicherlich noch nicht wissen ist, dass diese letztlich auf 
dem Diebesgut von -936,36 EUR (mit pauschalem Ausgleich für durchgeführte Schikane: -996,69 EUR) 
sitzen geblieben sind und es aus eigener Tasche bezahlen können. 
 
Sie haben also einen Beschluss gefasst: 
Sie haben mir die per Betrug vorenthaltenen 406,92 EUR, die durch die kriminellen Orgien der Richterin 
Wagner-Kürn und der Richter Dr. Harald Hesral (Vors.), Fr. Kunz, Fr. Dr. Reich-Malter, Hr. Türk-
Berkhan, Hr. Liegl so bravourös wie kriminell abgesichert wurden, am 08.09.2023 kommentarlos auf mein 
Konto überwiesen (siehe ANL3). 
 
Das ist einerseits löblich, macht aber nicht alles vergessen was seit 2019 unnötigerweise geschehen ist.  
 
Zunächst einmal haben Sie damit ein Geständnis abgelegt, dass die AOK Bayern 
 

mich mit der bewusst unwahren Behauptung ich würde eine Rente aus betrieblicher 
Altersversorgung erhalten bzw. eine Kapitalleistung aus betrieblicher Altersversorgung 
erhalten haben in der Erstattung von Zuzahlungen entsprechend § 62 (1) SGB V für die Jahre 
2016 bis 2019 um jährlich 101,73 EUR, also insgesamt um 406,92 EUR betrogen hat. 

 
Mit einer Bitte um Entschuldigung hätten Sie sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen. 
 
 
 
 
………………………………… 
(Dr. Arnd Rüter) 
 
 
Anlagen 
 

ANL1   Auszüge aus [IG_K-SG_23508] 20210315 Klage 5 beim Sozialgericht München.pdf 
ANL2   [IG_K-SG_23405] 20200610_Erklärung Kläger zur mündlichen Verhandlung vor dem SG (Stand 
      ohne Terminsfestlegung).pdf 
ANL3   Girokontoauszug vom 08-09-2023.pdf 
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ANLAGE_1

Auszug aus der Klage 5 beim Sozialgericht München
mit Anträgen und Begründung

Dokument:
[IG_K-SG_23508]_20210315_KLAGE 5 beim SG München_mit Anträgen und Begründung
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ausgegraut nicht relevant

20230908  kommentarlose Überweisung der Betrugssumme von 
4 * 101,73 Euro = 406,92 Euro
die Gegenstand der Klage 5 vor dem Sozialgericht München
und Gegenstand der Berufung vor dem Bayer. Landessozialgericht
war
durch die Zentrale der AOK-Bayern

ANLAGE_3
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